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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

BDG 1979 §14 Abs1 idF 2011/I/140

BDG 1979 §52 idF 2006/I/090

GehG 1956 §12c Abs1 Z2 idF 2011/I/140

VwGG §42 Abs2 Z1

Rechtssatz

Ist die Dienstbehörde selbst, basierend auf einem nach ärztlicher Untersuchung des Beamten erstellten medizinischen

Gutachten von der Dienstunfähigkeit des Beamten ausgegangen und hat ein Verfahren zur Versetzung in den

Ruhestand von Amts wegen eingeleitet, so resultiert daraus die gerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete
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